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Entwurf einer Novelle zum Studienférderungsgesetz 1992;
Ressortstellungnahme

Das Bundesministerium fiir Bildung und Frauen nimmt Bezug auf das do. Schreiben vom
31. Marz 2016, GZ: BMWFW-54.120/0004-WF/VI/6a/2016, dankt fiur die Ubermittlung des
Entwurfes einer Novelle zum Studienférderungsgesetz 1992 und erlaubt sich wie folgt Stellung
zu nehmen:

Die beabsichtigten Anderungen des Studienférderungsgesetzes 1992 durch den vorliegenden
Entwurf sind inhaltlich grundsatzlich zu begriflen. Das betrifft insbesondere die Frage der
Zumutbarkeit des taglichen Pendelns und der Berlcksichtigung auch der Wegzeiten zwischen
dem elterlichen Wohnsitz und dem offentlichen Verkehrsmittel, die Umgestaltung der Studien-
abschluss-Stipendien von einer privatwirtschaftlichen zu einer hoheitlich zu vergebenden
FordermalRnahme, die gesetzliche Verankerung der Kostenzuschusse zur Kinderbetreuung und
die Gleichstellung von Tatigkeiten gemaly Freiwilligengesetz (freiwilliges soziales Jahr, frei-
williges Umweltschutzjahr, Gedenkdienst etc.) in beihilfenrechtlichen Belangen mit dem
Prasenz-, Ausbildungs- und Zivildienst.

Zu den finanziellen Auswirkungen:

Nach den Ausfuhrungen in der Wirkungsorientierten Folgenabschatzung hatte die vorliegende
Novelle zum Studienférderungsgesetz 1992 fiir den Bereich des Bundesministeriums fur Bildung
und Frauen (UG 30) jahrliche Mehrkosten von ca. EUR 0,5 Mio. zur Folge, konnten diese Mehr-
kosten ,zu(r) Ganze durch bessere Budgetausschopfung gedeckt werden® und waren daher
keine zusatzlichen Budgetmittel erforderlich. Dieser Darstellung ist zu widersprechen.

Bei der gegenstandlichen Novelle des Studienforderungsgesetzes 1992 muss daher darauf
hingewiesen werden, dass durch diese fir das Bundesministerium fur Bildung und Frauen sehr
wohl Mehrkosten resultieren wirden.
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Eine Kopie dieser Stellungnahme wird dem Prasidium des Nationalrates in elektronischer Form
zur Verflgung gestellt.

Elektronisch gefertigt

Wien, 20. April 2016
Fir die Bundesministerin:
Dr. Gerhard Munster

BUNDESMINISTERIUM FUR
BILDUNG UND FRAUEN

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Bildung und Frauen

Datum/Zeit

2016-04-22T13:08:21+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1179688

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Prufung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at.
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bmbf.gv.at/verifizierung.

www.parlament.gv.at




		2016-04-22T13:08:21+0200
	Bundesministerium für Bildung und Frauen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




